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3. Feststellungen 
 
3.1 Standortbeschreibung / geplante Baumaßnahme / Aufgaben-

stellung 
  
Der Auftraggeber plant die Neuverlegung der Verbindungsleitung zwischen 
Söhesten und Stößwitz. Dazu sind drei Teilbereiche vorgesehen. Diese Bearbei-
tung betrifft den Teilbereich 1 zwischen Kreischau und Stößwitz. Zwischen den ört-
lichen Stationen 0+700.00 und 1+860.00 soll eine Bewertung für den möglichen 
Straßenausbau erfolgen. Als Station 0+000.000 wurde der Asphaltschnitt am Be-
standspumpwerk angenommen. Darauf basiert die gesamte Stationierung der 
Bearbeitung.  
Das Erkundungsgebiet befindet sich im Burgenlandkreis östlich der BAB A9 und 
nördlich von Hohenmölsen. Der Teilbereich führt vom nördlichen Rand von 
Kreischau in Richtung Poserna. Im Bereich der abbiegenden Straße Richtung 
Westen führt das Erkundungsgebiet nach Norden bis zur Anbindung an das 
bestehende Pumpwerk vor der Brücke an der Gewässerkreuzung Gostauer Bach - 
Grunebach. Die Straße ist ohne angrenzende Bebauung. Vom Pumpwerk aus in 
Richtung Kreischau ist der Trassenverlauf im bestehenden Wirtschaftsweg vorge-
sehen. Dieser hat teilweise eine Asphaltdecke und teilweise betonierte Fahrspuren. 
Laut Anwohnern handelt es sich um einen Privatweg. Weiter südlich trifft er auf die 
Kreisstraße. Dieser Bereich bis Ortslage Kreischau soll hinsichtlich Straßenbau be-
wertet werden. Der Kanal ist im Nebenraum vorgesehen. Die Straße hat eine 
Asphaltdecke und ist mäßig frequentiert. Im Anschlussbereich der Ortslage 
Kreischau folgt der Trassenverlauf einem unbefestigten Weg. Hier befindet sich auf 
der südlichen Seite lockere Bebauung. 
Morphologisch gesehen steigt das Gelände im Bereich des Wirtschaftsweges vom 
Pumpwerk zur Kreisstraße hin an. Die Kreisstraße verläuft dann relativ eben. 
 
Weitere Angaben sind derzeit nicht bekannt. 
 
 
3.2. Geologische Situation 
  
Regionalgeologisch gesehen befindet sich der Standort im Tertiärbecken  südwest-
lich von Leipzig. 
Unter baubedingter, anthropogener Auffüllung unterschiedlicher Mächtigkeit lagert 
im Regelprofil der Verwitterungslehm. Im Auebereich stehen die Auesedimente an. 
Im Liegenden des Auelehms bzw. Verwitterungslehms folgt ein Geschiebemergel-
Schmelzwassersand-Komplex der Elsterkaltzeit mit Regelmächtigkeiten von ca.      
4 m. Darunter lagern dann ca. 1 m - 3 m mächtige fluviatile Sande und Kiese 
(Menap-Kaltzeit). Die Basis bilden die Gesteine des Tertiärs (Eozän, Oligozän). Seit 
2000 soll die Bezeichnung „Tertiär“ nur noch in Ausnahmefällen (z. B. regional-
geologische Einordnung) verwendet werden. Jetzt erfolgt die Unterteilung dieses 
Erdzeitalters in Neogen und Paläogen. Eozän und Oligozän sind dabei dem Palä-
ogen zuzuordnen. In der Lithofazieskarte wurde die Quartärbasis mit ca. 120 m NN 
- 110 m NN angegeben.  
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In der Umgebung des Standortes befinden bzw. befanden sich mehrere Bergbau-
anlagen. Der Abbau erfolgte sowohl im Tiefbau als auch im Tagebau. Restlöcher 
und Kippen sind in der Umgebung vorhanden. Das Auftreten kleinerer, wilder Ab-
baue kann ebenfalls nicht völlig ausgeschlossen werden. Bei Bedarf kann zur berg-
baulichen Situation eine bergbauliche Stellungnahme beim LAGB (Landesamt für 
Geologie und Bergwesen) eingeholt werden. 
Untergrundschwächen geologischer Art (Auslaugung) sind nicht zu erwarten. 
Nach DIN 4149 befindet sich der Standort in der Erdbebenzone 0. 
 
 
3.2.1 Baugrundschichtung / Baugrundeigenschaften 
 
Der Baugrund wurde punktförmig mittels Bohrsondierungen erkundet. Die Lage der 
Aufschlüsse wurde vom Planungsbüro vorgeschlagen. Für den Bereich des mög-
lichen Straßenausbaus sollten zusätzlich im Randbereich Schürfe ausgeführt wer-
den. Hier sollte dokumentiert werden, ob ein ehemaliger Sommerweg vorhanden 
war bzw. die Resttragfähigkeit festgestellt werden. 
 

     
Bild 1: Lage BS 1/22       Bild 2: Lage BS 2/22     Bild 3: Lage BS 3/22  
                                                 

     
Bild 4: Lage BS 4/22      Bild 5: Lage BS 5/22               Bild 6: Lage BS 6/22 
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Bild 7: Lage BS 7/22              
              
Nach Auswertung der Erkundungsergebnisse und Berücksichtigung vorhandener 
Archivunterlagen können den erkundeten Schichten folgende durchschnittliche 
Eigenschaften zugeordnet werden: 
 
1a - Qh, A/Mu - Auffüllung (Mutterboden): 
 
Petrographie: vorwiegend Ton, schluffig, sandig, humos 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: [TLOH] 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 4 (Hindernisse sind gesondert abzurechnen) 
Farbe: dunkelbraun, schwarzbraun 
Wassergehalt: erdfeucht 
Konsistenz: weich bis steif 
Plastizität: leichtplastisch 
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 3 (sehr frostempfindlich)  
 
1b - Qh, A - Auffüllung (Straßenaufbau): 
 
Petrographie: Asphaltdecke oder Beton über einer Schottertragschicht, örtlich Be-
festigung mit Sandsteinen (ehemaliger Sommerweg?) westliche Seite,  
Gruppensymbol nach DIN 18 196 für die Tragschichten: [GW] 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 3 (Hindernisse sind gesondert abzurechnen) 
Farbe: hellgrau, weißgrau, Sandsteinbefestigung gelb 
Wassergehalt: erdfeucht  
Lagerungsdichte: mitteldicht 
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 1 (nicht frostempfindlich)  
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Bild 8: Asphaltkern BS 1/22             Bild 9: Asphaltkern BS 2/22 
 
1c - Qh, A - Auffüllung (allgemein): 
 
Petrographie: vorwiegend Ton, schluffig, sandig, kiesig mit Ziegelsplittern 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: [TL] 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 4 (Hindernisse sind gesondert abzurechnen) 
Farbe: grüngrau, dunkelbraun 
Wassergehalt: erdfeucht 
Konsistenz: weich bis steif, örtlich halbfest 
Plastizität: leichtplastisch 
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 3 (sehr frostempfindlich)  
 

 
Bild 10: Auffüllung und Übergang Auffüllung zum Auelehm (Bereich oben links) 
 
2a - Q, AL - Auelehm: 
 
Petrographie: Ton, schluffig, feinsandig 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: TL 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 4 
Farbe: schwarzbraun 
Wassergehalt: feucht 
Konsistenz: weich 
Plastizität: leichtplastisch 
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 3 (sehr frostempfindlich)  
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2b - Q, H - Torf: 
 
Petrographie: Torf, zersetzt, fasrig 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: HZ 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 2 
Farbe: braun 
 

 
Bild 11: Auelehm und Torf (obere Sonde, links) 
 
3 - Q, L - Verwitterungslehm: 
 
Petrographie: Ton, schluffig, schwach feinsandig 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: TL 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 4 
Farbe: hellbraun, dunkelbraun, hellgelbgrau 
Wassergehalt: erdfeucht, örtlich feucht 
Konsistenz: vorwiegend steif, teilweise halbfest 
Plastizität: leichtplastisch 
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 3 (sehr frostempfindlich)  
 

 
Bild 12: Verwitterungslehm (BS 7/22) 
 
4a - Qp, Mg - Geschiebemergel: 
 
Petrographie: Ton, schluffig, feinsandig 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: TL, TM 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 4 
Farbe: hellgelbgrau, grüngrau, grünbraun 
Wassergehalt: erdfeucht  
Konsistenz: halbfest 
Plastizität: leicht- bzw. mittelplastisch 
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 3 (sehr frostempfindlich)  
 
4b - Qp, flS - fluviatiler Sand: 
 
Petrographie: Fein- bis Grobsand, örtlich Kiese, bindige Anteile 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: SE, SU, SU* 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 3-4  
Farbe: grünlichgrau, hellbraun, hellgelbgrau 
Wassergehalt: erdfeucht 
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Lagerungsdichte: mitteldicht bzw. mitteldicht bis dicht 
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 1 (nicht frostempfindlich) bis F 3 
(sehr frostempfindlich) 
 
Achtung! Diese Schicht neigt beim Anschnitt in der Böschungskontur zum Aus-
fließen. 
  

 
Bild 13: Verwitterungslehm – fluviatiler Sand – Geschiebemergel (BS 6/22) 
 
4c - Qp, flG - fluviatiler Kies: 
 
Petrographie: Fein- bis Mittelkies, sandig 
Gruppensymbol nach DIN 18 196: GW 
Bodenklasse nach DIN 18 300 (alt): 3 
Farbe: weißgrau 
Wassergehalt: erdfeucht  
Lagerungsdichte: mitteldicht  
Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTVE-StB 17: F 1 (nicht frostempfindlich)  
 
Die Schichten 4a bis 4c treten als Geschiebemergel-Schmelzwassersand-Komplex 
auf. Die einzelnen Schichten treten in ungeregelter Wechsellagerung auf. Die Form, 
Folge und Mächtigkeit der einzelnen Bereiche dieser Wechsellagerung ist nicht 
prognostizierbar. Die Übergänge sind fließend. 
 
 
Achtung!  
Alle erkundeten bindigen Erdstoffe sind sehr wasserempfindlich. Bei Wasserzutritt 
neigen sie zu Aufweichungen und ändern dabei nicht nur ihre Festigkeits- und Ver-
formungseigenschaften ungünstig, sondern auch ihre Befahrbarkeit und Ver-
dichtungswilligkeit. Dieser Vorgang wird durch den Eintrag dynamischer Lasten be-
schleunigt. 
 
 
3.2.2 Ermittlung der Resttragfähigkeit 
 
Der Baugrund im Bereich der Kreisstraße  wurde hinsichtlich seiner Resttragfähig-
keit geprüft. An vier Stellen wurden Schürfe hergestellt und jeweils auf OK unge-
bundener Tragschicht unter dem Asphalt und auf Höhe Planum bei ca. 0,60 m unter 
SOK ein Dynamischer Plattendruckversuch durchgeführt. Während auf dem 
Planum die Sollwerte kaum erfüllt waren (nur örtlich), sind auf OK Tragschicht die 
Werte auf der linken Seite höher, als auf der rechten Seite. Hier liegt es vermutlich 
an dem Sommerweg auf der linken Seite. 
Aufgrund des desolaten Zustandes im Bereich der  Fahrbahnränder und dort bereits 
erfolgten Ausbesserungen sollte über einen Ausbau nachgedacht werden. 
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3.3 Hydrologische Verhältnisse 
 
Während der Durchführung der Aufschlussarbeiten wurde in keinem der Auf-
schlüsse Wasser angetroffen. Lediglich im Auebereich war der Erdstoff feucht. 
 
Der Zeitpunkt der Aufschlussarbeiten kann als hydrologisch günstig bezeichnet 
werden, d. h. in dieser Zeit steht erfahrungsgemäß das Grundwasser etwas unter-
halb des mittleren Grundwasserstandes an.  
In der Hydrologischen Karte, Karte der Hydroisohypsen, ist der Wasserstand im Er-
kundungsgebiet in etwa zwischen 110 m NN und 120 m NN zu erwarten. Er gilt als 
anthropogen - technogen beeinflusst. Auch der Grunebach unterliegt dieser Beein-
flussung. 
In Abhängigkeit von Jahreszeit und Niederschlagsintensität ist mit dem Auftreten 
von Stau- und Schichtenwasser ständig zu rechnen - auch bis OFG. Diese Wässer 
können durchaus von hoher Intensität (Grundwassercharakter) sein. Sie treten be-
vorzugt über bindigen Schichten und an Schichtgrenzen auf. 
 
 
4. Gründungstechnische Schlussfolgerungen 
 
4.1 Allgemeine Einschätzung der Baugrundverhältnisse 
 
Anhand der getroffenen Feststellungen kann eingeschätzt werden, dass der Stand-
ort für die geplante Baumaßnahme noch bis bedingt geeignet ist. 
 
Kostenerhöhende Faktoren im Kanalbau ergeben sich vor allem im Auebereich 
durch den nicht tragfähigen Auelehm mit der Torflinse oder Torfschicht. In den 
übrigen Bereichen ist die hohe Wasserempfindlichkeit der bindigen Schichten un-
günstig. 
 
Die ab OK Gelände anstehenden Baugrundschichten können bezüglich ihrer Trag-
fähigkeit und Zusammendrückbarkeit wie folgt eingeschätzt werden: 
  
Auffüllung (Mutterboden):  
nicht bis gering tragfähig, kann bei selektiver Gewinnung zur Rekultivierung des 
Baustandortes genutzt werden 
 
Auffüllung (Straßenaufbau):  
nicht für Gründungen relevant 
 
Auffüllung (allgemein):  
nicht bis sehr gering tragfähig, neigt unter Belastung zu recht hohen und teilweise 
nicht prognostizierbaren Verformungen 
 
Auelehm:  
nicht bis sehr gering tragfähig, neigt unter Belastung zu recht hohen und teilweise 
nicht prognostizierbaren Verformungen 
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Torf:  
nicht tragfähig, nicht für Gründungen geeignet 
 
Verwitterungslehm:  
im erkundeten Zustand tragfähig (konsistenzabhängig), neigt unter Belastung zu 
mittleren Verformungen 
 
Geschiebemergel:  
im erkundeten Zustand tragfähig (konsistenzabhängig), neigt unter Belastung zu 
mittleren Verformungen 
 
fluviatiler Sand:  
im erkundeten Zustand prinzipiell tragfähig, neigt unter Belastung zu mittleren bis 
geringen Verformungen 
 
fluviatiler Kies:  
im erkundeten Zustand prinzipiell tragfähig, neigt unter Belastung zu geringen Ver-
formungen 
 
 
4.2. Hinweise zur Gründung   
 
4.2.1 Kanalbau 
 
Zum geplanten Kanal liegen uns nur kaum Angaben vor. Lage und Tiefe der Auf-
schlüsse wurden vom Planungsbüro vorgegeben. Ausgehend von den Erkundungs-
ergebnissen wird sich die Rohrgrabensohle sowohl im Verwitterungslehm als auch 
im Geschiebemergel-Schmelzwassersand-Komplex befinden. Im Bereich des An-
schlusses an das bestehende Pumpwerk ist Auelehm oder Torf in der Sohle zu er-
warten. 
Die erforderliche Tragfähigkeit in der Rohrgrabensohle wird sich nicht in allen Be-
reichen ohne Zusatzmaßnahmen erreichen lassen. Zum großen Teil ist hier mit 
Bodenaustausch zu rechnen. Je nach Notwendigkeit gehen wir von ca. 0,30 m aus.  
Lediglich im Bereich der Grunebachaue sind umfangreichere Maßnahmen erforder-
lich. Steht in der Sohle oder nur knapp darunter der Torf an, so ist dieser unbedingt 
zu entfernen. Torf ist in der Lage sehr viel Wasser zu speichern (Wassergehalt über 
200%!) und dieses bei Belastung spontan und unkontrolliert abzugeben 
(Schwammeffekt). Beim Antreffen von weichem Auelehm ist ca. 0,50 m tiefer aus-
zuheben und Grobschlag in die Sohle bis zur Sättigung einzuwalzen (austretenden 
Schlamm regelmäßig entfernen). Darauf ist ein Vlies als Schichtentrennung zu 
legen und dann die Verbesserung aufzubringen. Aufgrund des möglichen An-
treffens von Wasser empfehlen wir Polster und auch Rohreinbettung im Vliespaket 
herzustellen. 
Das Auflager soll die Druckverteilung im Untergrund sicherstellen und darf nicht als 
Drain wirken (Dichtriegel vorsehen!). Als Verfüllmaterial für den Graben wird der 
Einbau eines gut verdichtbaren Materials unter Beachtung der sich einstellenden 
Wasserstände empfohlen. Der Einbau soll lagenweise verdichtet erfolgen.  
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Nach ZTVE-StB 17 ist das Verdichten in der Leitungszone bis 1 m über Rohrscheitel 
nur mit leichtem, bis 3 m auch mit mittelschwerem Verdichtungsgerät gestattet.  
Besondere Belastungen von Leitungen während des Bauzustandes, z. B. durch 
Überfahren mit schweren Baumaschinen oder Fahrzeugen sowie hohe Über-
schüttungen, sind zu vermeiden.  
 
Der Bau sollte in einem hydrologisch günstigen Zeitraum erfolgen! In dieser Zeit ist 
die Intensität des Grund- bzw. Schichtwassers erfahrungsgemäß gering.  
Im Nutzungszeitraum gilt, dass vor allem eine auf Dauer wirksame Fassung und 
Ableitung der Oberflächenwässer gesichert ist. 
 
 
4.2.2 Straßenbau 
 
Für den Straßenbau ergibt sich bei einem Ausbau in konventioneller Bauweise eine 
Dicke des frostsicheren Aufbaus der Fahrbahn von 60 cm.  
Dafür wurde von einer Belastungsklasse Bk3,2 (Verbindungsstraße) und Frostemp-
findlichkeitsklasse F 3 ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Frosteinwirkungs-
zone II erhöht sich dieser Wert um 5 cm. Weitere 5 cm Erhöhung sind für die un-
günstigen Wasserverhältnisse (Wasser möglich) anzusetzen. Damit ergibt sich ein 
Wert für die Dicke des frostsicheren Aufbaus der Fahrbahn von 70 cm. 
Diese Angaben gelten ohne weitere, vom Planer festgelegten Randbedingungen.  
Nach den erkundeten Baugrundverhältnissen würde im Planumsbereich für die 
Fahrbahn generell der Verwitterungslehm mit steifer Konsistenz anstehen. Wir 
gehen davon aus, dass sich der geforderte Verformungsmodul Ev2 > 45 MPa auf 
dem Straßenplanum nicht ohne Zusatzmaßnahmen erreichen lässt. Hier wäre eine 
Verbesserung vorzusehen. Das könnten Bodenaustausch, Stabilisierungsmaß-
nahmen mit Bindemittel oder der vollgebundene Aufbau sein.  
Für die Bauzeit ist eine geeignete Entwässerungsart (ausreichend offene Wasser-
haltung) einzuplanen. Der Bau sollte in einem hydrologisch günstigen Zeitraum er-
folgen! 
 
Im Nutzungszeitraum gilt, dass vor allem eine auf Dauer wirksame Fassung und 
Ableitung der Oberflächenwässer gesichert ist. 
 
 
4.3 Berechnungskennwerte 
 
Für erdstatische Nachweise können den erkundeten Baugrundschichten folgende 
Berechnungskennwerte zugeordnet werden: 
 
Schicht Rohwichte  

 
 
γ  in kN/m3 

Rohwichte 
unter  
Auftrieb   
γ’  in kN/m3 

wirksamer 
Reibungs-
winkel  
ϕ‘ in ° 

wirksame 
Kohäsion 
 
c‘ in kN/m2 

Steifezahl  
 
 
Es in MN/m2 

Auffüllung 
(allgemein) 

19 9 15* 0-5* (3**) - 

Auelehm 19 9 15* 0-5* (2**) - 
Torf 11 1 0* 0* - 
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Verwitterungs-
lehm 

20 10 16 0-10 (6**) 3-6 (6**) 

Geschiebe-
mergel 

20 10 17 0-10 (6**) 3-8 (8**) 

fluviatiler Sand 20 10 25 0 20-40 (25**) 
fluviatiler Kies 17 10 33 0 20-50 (30**) 

*   nur für Erddruck 
** für Berechnungen empfohlene Ansatzwerte 
 
 
4.4 Angabe zu Homogenbereichen 
 
Nach DIN 18 300 ist die Angabe der Homogenbereiche anstelle der alten Erdbau-
bodenklassen erforderlich. 
  
Für das Bauvorhaben wird die geotechnische Kategorie 2 angenommen.  
 
Geologisches Modell: 
Auffüllung 
Verwitterungslehm    Auelehm/Torf 
Geschiebemergel-Schmelzwassersand-Komplex 
fluviatile Sande und Kiese (Menap-Kaltzeit) 
Paläogen 
 
Folgende Angaben werden angenommen bzw. wurden ermittelt: 
 
Angaben Auffüllung (Straßenbereich) Auffüllung (allgemein) 
ortsübliche 
Bezeichnung 

Auffüllung, Straßenaufbau Auffüllung 

Kornverteilung < 5 % Feinkorn > 40 % Feinkorn  
Massenanteil 
Steine, Blöcke, 
große Blöcke 

Hindernisse wie große 
Kiese und örtlich auch Grob-
schlag sind möglich, 
Decke: Asphalt oder Beton 

einzelne größere Reste aus 
anthropogenen Anteilen sind 
möglich 

Dichte 1,30 g/cm3 - 2,00 g/cm3 1,60 g/cm3 - 1,80 g/cm3 
Wassergehalt erdfeucht  erdfeucht 
Scherfestigkeit  Reibungswinkel = 15°,  

Kohäsion = 0-5 kN/m2 
Lagerungsdichte mitteldicht  - 
Konsistenz - weich bis steif, örtlich halbfest 
Plastizität - leichtplastisch 
Glühverlust nicht bestimmt nicht bestimmt 
Bodengruppe  
nach DIN 18 196 

[GW] [TL] 

abgeleiteter 
Homogenbereich 

A  A 
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Angaben Auelehm Torf 
ortsübliche 
Bezeichnung 

Auelehm Torf 

Kornverteilung > 40 % Feinkorn  
Massenanteil 
Steine, Blöcke, 
große Blöcke 

Hindernisse wie größere 
Kiese sind möglich, wurden 
aber nicht erkundet 

 

Dichte 1,60 g/cm3 - 1,80 g/cm3 Korndichte:  
1,50 g/cm3 - 1,80 g/cm3 

Wassergehalt feucht  
Scherfestigkeit Reibungswinkel = 15°,  

Kohäsion = 0-5 kN/m2 
Reibungswinkel = 0°,  
Kohäsion = 0 kN/m2 

Lagerungsdichte - - 
Konsistenz weich - 
Plastizität leichtplastisch - 
Glühverlust nicht bestimmt nicht bestimmt 
Bodengruppe  
nach DIN 18 196 

TL HZ 

abgeleiteter 
Homogenbereich 

A A 

 
Angaben Verwitterungslehm Geschiebemergel 
ortsübliche 
Bezeichnung 

Verwitterungslehm Geschiebemergel 

Kornverteilung > 40 % Feinkorn > 40 % Feinkorn 
Massenanteil 
Steine, Blöcke, 
große Blöcke 

Hindernisse sind nicht zu 
erwarten 

Hindernisse wie größere Ge-
schiebe sind möglich, wurden 
aber nicht erkundet 

Dichte 1,60 g/cm3 - 1,80 g/cm3 1,60 g/cm3 - 1,80 g/cm3 
Wassergehalt erdfeucht, örtlich feucht 

(ermittelt: wn = 9,8 %) 
erdfeucht 

Scherfestigkeit Reibungswinkel = 16°,  
Kohäsion = 0-10 kN/m2 

Reibungswinkel = 17°,  
Kohäsion = 0-10 kN/m2 

Lagerungsdichte - - 
Konsistenz vorwiegend steif, örtlich 

halbfest 
Ic = 2,179 

halbfest 

Plastizität leichtplastisch 
Ip = 0,078 
wL = 26,8 % 
wp = 19,0 % 

leicht- bis mittelplastisch 

Glühverlust VGl = 2,6 % nicht bestimmt 
Bodengruppe  
nach DIN 18 196 

TL TL, TM 

abgeleiteter 
Homogenbereich 

A A 
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Angaben fluviatiler Sand fluviatiler Kies 
ortsübliche 
Bezeichnung 

fluviatiler Sand fluviatiler Kies 

Kornverteilung < 5 % - < 40 % Feinkorn < 5 % Feinkorn  
Massenanteil 
Steine, Blöcke, 
große Blöcke 

Hindernisse wie größere 
Quarze sind möglich, 
wurden aber nicht erkundet 

einzelne große Quarze sind 
möglich 

Dichte 1,30 g/cm3 - 2,00 g/cm3 1,30 g/cm3 - 2,00 g/cm3 
Wassergehalt erdfeucht erdfeucht 
Scherfestigkeit Reibungswinkel = 25°,  

Kohäsion = 0 kN/m2 
Reibungswinkel = 33°,  
Kohäsion = 0 kN/m2 

Lagerungsdichte mitteldicht bzw. mitteldicht 
bis dicht 

mitteldicht  

Konsistenz - - 
Plastizität - - 
Glühverlust nicht bestimmt nicht bestimmt 
Bodengruppe  
nach DIN 18 196 

SE, SU, SU* GW 

abgeleiteter 
Homogenbereich 

A A 

 
Der angetroffene Oberboden (aufgefüllter Mutterboden) hat laut DIN 18320 generell 
einen eigenen Homogenbereich I.  
  
Hierfür sind folgende Eigenschaften anzugeben: 
 
Angaben Oberboden 
ortsübliche Bezeichnung Mutterboden 
Bodengruppe nach DIN 18 196 [TLOH] 
Bodengruppe nach DIN 18 915 4, 6 
Massenanteil Steine, Blöcke, 
große Blöcke 

Blöcke und große Steine sind nicht zu  
erwarten 

abgeleiteter Homogenbereich I  
 
Für die Angabe der Homogenbereiche für das Gewerk Erdbau empfehlen wir 
folgende Angaben: 
 
Oberboden (aufgefüllter Mutterboden)    Homogenbereich I 
Auffüllung, Auelehm, Torf, Verwitterungslehm, 
Geschiebemergel, fluviatiler Sand, fluviatiler Kies  Homogenbereich A 
 
 
4.5 Hinweise zur Wasserhaltung 
 
Wir empfehlen für den Bau eine hydrologisch günstige Zeit (Spätsommer / Herbst), 
um den Einfluss von Niederschlag und Schichtenwasser möglichst gering zu halten.  
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Eine geeignete Wasserhaltung (ausreichend offene Wasserhaltung) während der 
Bauzeit zum Ableiten von Niederschlag und Schichtenwasser von bindigen Arbeits-
ebenen ist vorzuhalten.  
Diese sind sehr wasserempfindlich und weichen bei Wasserzutritt auf und ändern 
dabei nicht nur ihre Festigkeits- und Verformungseigenschaften ungünstig, sondern 
auch ihre Befahrbarkeit und Verdichtungswilligkeit. Dieser Vorgang wird durch den 
Eintrag dynamischer Lasten noch beschleunigt. Ein Aufweichen muss unbedingt 
vermieden werden. Bereits aufgeweichte Bereiche sind zu entfernen und auszut-
auschen.  
 
Im Nutzungszeitraum gilt, dass vor allem eine auf Dauer wirksame Fassung und 
Ableitung der Oberflächenwässer gesichert ist. 
 
 
4.6 Baugrubensicherung 
 
Nichtverbaute Baugruben und Gräben mit einer Tiefe von mehr als 1,25 m bzw. 
1,75 m müssen mit abgeböschten Wänden hergestellt werden. Dabei sind 
Böschungswinkel von 45° nicht zu überschreiten. 
Die Randbedingungen nach DIN 4124 (z. B. kein Schichtwasserzufluss, unbelastete 
Böschungsschulter, keine zum Einschnitt hin einfallende Schichtung) sind einzu-
halten.  
Andernfalls sind die Baugruben und Gräben zu verbauen oder deren Standsicher-
heit ist mit den angegebenen Berechnungskennwerten nachzuweisen.  
Aufgrund der Lage an der Straße (Seitenraum) sollte generell Verbau eingeplant 
werden. Auftretende fluviatile Sande neigen beim Anschnitt in der Böschungskontur 
zum Ausfließen. In den Bereichen, in denen die Sande angeschnitten werden, ist 
der Verbau bis Grabensohle zu führen, um ein Ausfließen unterhalb des Verbaus 
zu vermeiden. Generell Verbau ist auch beim Antreffen von Torf in der Baugruben-
wand erforderlich, sofern dieser nicht gänzlich entfernt wird. 
Die Standsicherheit angrenzender Bebauung und Verkehrswege ist in jeder Bau-
phase zu gewährleisten! 
 
 
4.7 Wiedereinbaufähigkeit 
 
Aus rein bodenmechanischer Sicht ist das erkundete Material wie folgt einzustufen: 
 
Der angetroffene Oberboden (aufgefüllter Mutterboden) kann bei selektiver 
Gewinnung für die Rekultivierung des Baustandortes verwendet werden.  
 
Die erkundeten Tragschichten aus Schotter können wieder mit verwendet werden. 
Dazu sind sie selektiv zu gewinnen.  
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Auelehm, Torf, Verwitterungslehm und Geschiebemergel sind nicht für den Wieder-
einbau in dieser Baumaßnahme geeignet.  
 
Die fluviatilen Sande und Kiese können bei geringem Feinkornanteil und selektiver 
Gewinnung wieder mit verwendet werden. Hier ist nach Kosten-Nutzen-Plan zu ver-
fahren. 
 
 
4.8. Organoleptische Ansprache / abfalltechnische Bewertung  
 
Die Durchführung der umwelttechnischen Feldarbeiten (Probenahme und Misch-
probenbildung) erfolgte durch einen nach PN 98 zertifizierten Probenehmer.  
Mit der Durchführung und Bewertung der Untersuchungen wurde die SGS Analytics 
Germany GmbH beauftragt.  
Die Auswertung erfolgte nach dem geltenden Leitfaden zur Wiederverwendung und 
Verwertung von mineralischen Abfällen in Sachsen-Anhalt und nach der RuVA-StB 
01/2005. 
  
 
4.8.1 Untersuchungsumfang 
 
Im Zuge der Baugrunduntersuchung wurden verschiedene Proben entnommen und 
im Labor untersucht. Es wurden der Asphalt, der Beton, die Auffüllung und der Ver-
witterungslehm beprobt. 
 
Folgender Untersuchungsumfang wurde getätigt: 
 

Probe / Protokoll Entnahmestelle durchgeführte Untersuchung 
1-1 
(ULE-22-0124109/01-1) 

BS 1/22 
0,50 m - 1,60 m 
 

Auffüllung 

LF min. Abfälle LSA (ehem. 
LAGA M20, TR Boden unspezi-
fischer Verdacht mit Chlorid und 
Sulfat) 

5-1 
(ULE-22-0124109/09-1) 

BS 5/22 
1,90 m – 3,00 m 
 

Verwitterungslehm 

LF min. Abfälle LSA (ehem. 
LAGA M20, TR Boden unspezi-
fischer Verdacht mit Chlorid und 
Sulfat) 

13-1 
(ULE-22-0124109/07-1) 

Mischprobe aus 7 
Einzelproben von der 
Betonoberfläche des 
Wirtschaftsweges 

LF min. Abfälle LSA (ehem. 
LAGA 20, Bauschutt unspezifi-
scher Verdacht mit Chlorid und 
Sulfat), zusätzliche Eluatbeg-
asung mit CO2 

13-2 
(ULE-22-0124109/08-1) 

Mischprobe aus 7 
Einzelproben von der 
Asphaltdecke der 
Kreisstraße 

Untersuchung nach RuVA-
StB01/2005  

 
Die Untersuchungen erfolgten vom 30.11.2022 bis 12.12.2022.           
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4.8.2 Ergebnisse 
 
Die anstehenden Erdstoffe wiesen hinsichtlich Farbe und Geruch keine Auffällig-
keiten auf. 
 
Im Hinblick auf die Verwertung in bodenähnlichen Anwendungen erfolgte die Unter-
suchung und Bewertung der Proben. 
 

Probe Ergebnis Verwertung 
1-1 Z1/Z1.1 (TOC im Fest-

stoff) 
kann eingeschränkt offen eingebaut werden 

5-1 Z0 kann uneingeschränkt eingebaut werden 
13-1 > Z2 (pH-Wert im Eluat 

und elektrische Leit-
fähigkeit im Eluat) 
 
nach Eluatbegasung 
mit CO2 = Z1.2 für die 
elektrische Leitfähig-
keit im Eluat 

ist ordnungsgemäß und schadlos zu 
beseitigen* 

13-2 Verwertungsklasse B Kaltmischverfahren mit Bindemittel, Kaltver-
arbeitung ohne Bindemittel 

*    Der Boden kann so behandelt werden, dass die Schadstoffe durch geeignete Verfahren 
zerstört oder abgetrennt und umweltverträglich entsorgt werden. Sonst ist nur die gemein-
wohlverträgliche Entsorgung möglich. 
 
 
4.8.3 Empfehlungen  
 
Auf Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist die Verwertung des Bodens der 
Entsorgung vorzuziehen. Dazu ist die Bestätigung des Verwertungsweges durch die 
untere Abfallbehörde einzuholen. 
Können die Erdstoffe nicht in technischen Bauwerken oder bodenähnlichen An-
wendungen verwertet werden, sind sie einer Deponie oder Entsorgungsanlage zu-
zuführen. Hier werden dann weitere Untersuchungen erforderlich. Diese sind in der 
Deponierverordnung (Bestimmung der Differenzparameter) bzw. direkt vom Anla-
genbetreiber festgelegt. 
 
Das gesamte aushubrelevante Bodenmaterial ist unter der AVV Abfallschlüssel-
nummer 17 05 04 (Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 
fallen) der Auelehm und Torf unter 17 05 06 (Baggergut mit Ausnahme desjenigen, 
das unter 17 05 05 fällt), der Beton unter 17 01 01 und der Asphalt unter 17 03 01 
einer Verwertung im Sinne der LAGA zuzuführen.  
 
Die vorliegende Bewertung des Untergrundes erfolgte auf Basis punktueller Probe-
nahmen. Abweichungen von den hier dargestellten Verhältnissen können nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. Sollten im Vorfeld oder während der Arbeiten 
weitere, hier nicht deklarierte Abfälle festgestellt werden, so sind die Bearbeiter um-
gehend davon in Kenntnis zu setzen, um weitere Maßnahmen abzustimmen.  
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In der Folge sind diese Abfallstoffe dann gegebenenfalls einer Laboranalytik zu 
unterziehen und gemäß Abfallverzeichnisverordnung zu deklarieren.  
 
 
4.8.4 Hinweise  
 
Die hier dargestellten Laboranalysen und abfalltechnischen Bewertungen wurden 
gemäß den Vorgaben der LAGA bzw. AVV durchgeführt. Das ist die allgemein 
übliche Vorgehensweise zur abfalltechnischen Bewertung bzw. Deklaration von 
mineralischen Bauschutt- und Boden-Abfällen.  
Die genannte Vorgehensweise ist ausreichend, wenn - wie vom Gesetzgeber vor-
gesehen - eine Verwertung der Abfälle beabsichtigt wird. Grundsätzlich ist eine 
Verwertung des Bodens anzustreben.  
Soll abweichend von der Vorgabe des Gesetzgebers die Beseitigung von Abfällen 
angedacht werden, obwohl eine Verwertung möglich ist, so sind in der Regel den 
Entsorgern zusätzliche Laboranalysen vorzulegen. Dabei sind gegebenenfalls zu-
sätzliche Annahmekriterien der Abfall-Annahmestellen (Entsorger) zu beachten. Die 
zusätzlichen Laboranalysen können möglicherweise zu abweichenden Ent-
sorgungskosten führen. 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass auch in Abhängigkeit von der Gesamt-
kubatur der zu entsorgenden Abfälle die Entsorger zusätzliche Analysen fordern 
können. Erfahrungsgemäß ist in der Regel eine Analyse je 500 m³ zu entsorgendem 
Abfall vorzulegen. Wir empfehlen daher grundsätzlich mit dem ausführenden Unter-
nehmen und den Annahmestellen im Vorfeld der Maßnahme abzustimmen, ob 
weitere Proben zu untersuchen sind. 
  
 

5. Schlussbemerkungen 
 
Da punktförmige Aufschlüsse nur ein idealisiertes Schichtmodell liefern, ist es mög-
lich, dass sich im direkten Schachtbereich zwar ähnliche, aber doch abweichende 
Baugrundverhältnisse ergeben. 
Wird dies festgestellt bzw. wurden Sachverhalte im Gutachten nicht oder 
abweichend zur vorgegebenen Gründungslösung dargestellt, ist der Bearbeiter zu 
einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern.  
 
Für nötige Verdichtungs- und Tragfähigkeitsnachweise während der Bauzeit stehen 
wir jederzeit gern zur Verfügung. 
 
 
Aufgestellt: 
Zeitz, 15.12.2022 
 

 
Burdel 
 






























































































